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Bebauungsplan Birkenstraße West - Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zum genannten Bebauungsplan nimmt das Wasserwirtschaftsamt Weilheim als Trä-
ger öffentlicher Belange wie folgt Stellung. 

 

1. BEABSICHTIGTE EIGENE PLANUNGEN UND MASSNAHMEN 

Planungen oder Maßnahmen des Wasserwirtschaftsamtes Weilheim liegen im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes derzeit nicht vor. 

 

2. EINWENDUNGEN MIT RECHTLICHER VERBINDLICHKEIT 

2.1 Abwasserentsorgung und Niederschlagswasserbeseitigung 

2.1.1 Niederschlagswasserbeseitigung 

Bei gesammeltem Niederschlagswasser von befestigten oder bebauten Flächen 
handelt es sich nach rechtlicher Definition um Abwasser (§54 Abs. 1, Satz 2 Was-
serhaushaltsgesetz). Zur gesicherten Erschließung des Gebietes nach § 30 BauGB 
gehört deshalb auch eine geordnete Beseitigung des Niederschlagswassers. Hierzu 
ist nach Art. 34 BayWG die Gemeinde verpflichtet. Die Beseitigung des Nieder-
schlagswassers kann nur dann abgelehnt werden und auf Dritte übertragen werden, 
soweit die Gemeinde vorher nachweislich sicher stellen kann, dass eine Versicke-
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rung in den Untergrund oder eine Einleitung in ein Oberflächengewässer unter Einhaltung 
der allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. sickerfähiger Untergrund, ausreichen-
der Grundwasserflurabstand, aufnahmefähiger Vorfluter) ordnungsgemäß möglich ist. Dabei 
ist es nicht maßgebend, ob hierfür eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich ist oder nicht. 

Für eine gezielte Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser oder eine Einleitung 
in oberirdische Gewässer (Gewässerbenutzungen) ist eine wasserrechtliche Erlaubnis durch 
die zuständige Wasserrechtsbehörde erforderlich.  

Genehmigungsfreiheit besteht, sofern die Voraussetzungen des Gemeingebrauchs nach § 
25 WHG in Verbindung mit Art. 18 Abs. 1 Nr. 2 BayWG mit TRENOG und bei Einleitung in 
das Grundwasser (Versickerung) die Voraussetzungen der Erlaubnisfreien Benutzung im 
Sinne der NWFreiV mit TRENGW erfüllt sind. 

Das vorgelegte Konzept zur Niederschlagswasserbeseitigung sieht vor, Niederschlagswas-
ser auf dem jeweiligen Grundstück zu versickern. Gemäß Baugrundgutachten zum Bebau-
ungsplan ist eine Versickerung aufgrund der bindigen, wenig durchlässigen Bodenschichten 
und des relativ hoch anstehenden Grund- bzw. Schichtwassers nicht möglich.  

Daher ist eine Gesamtplanung für eine schadlose Niederschlagswasserbeseitigung im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes nachzureichen. 

3. FACHLICHE INFORMATIONEN UND EMPFEHLUNGEN 

3.1 Grundwasser 

Gemäß Baugrundgutachten zum Bebauungsplan wurde Grundwasser in Tiefen von 2 m bis 
3 m unter der Geländeoberkannte angetroffen. Teilweise wurden gespannte Wasservor-
kommen beobachtet, deren Wasserspiegel bis zur Geländeoberfläche anstieg.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich teilweise im wassersensiblen Be-
reich. Dies bedeutet, dass diese Gebiete durch den Einfluss von Wasser geprägt sind. Nut-
zungen können hier durch über die Ufer tretende Flüsse und Bäche, Wasserabfluss in sonst 
trockenen Tälern oder hoch anstehendes Grundwasser beeinflusst werden.  

Die Erkundung des Baugrundes obliegt grundsätzlich dem jeweiligen Bauherren, der sein 
Bauwerk bei Bedarf gegen auftretendes Grund- oder Hangschichtenwasser sichern muss. 
Es ist von der Gemeinde bzw. von den einzelnen Bauwerbern eigenverantwortlich zu prüfen, 
ob Vorkehrungen gegen Grundwassereintritt in Kellerräume etc. zu treffen sind. In Gebieten 
mit anstehendem Grundwasser oder bei Anschneiden von Schichtwasser sind Keller grund-
sätzlich wasserdicht auszubilden. 

Gemäß Baugrundgutachten wurden im Umgriff des Bebauungsplanes bereits Grundwasser-
anstiege bis in den Bereich üblicher Kellergeschosse registriert. Es wird deshalb empfohlen 
Vorkehrungen gegen Grundwassereintritt in Kellerräume, Tiefgaragen etc. zu treffen. Diese 
baulichen Anlagen sind, soweit erforderlich, druckwasserdicht auszubilden. 

Im Planungsgebiet muss mit Schichtwasser gerechnet werden. 

Es ist davon auszugehen, dass beim Baugrubenaushub, Einbau der Entwässerungsleitun-
gen usw. Grundwasser erschlossen wird, das abgeleitet werden muss. U. U. erfolgt durch 
die Errichtung der Keller auch eine Umleitung des Grundwassers. Dafür ist vorab beim Land-
ratsamt Weilheim-Schongau eine entsprechende wasserrechtliche Erlaubnis gem. Art. 15 
bzw. 70 (Erlaubnis mit Zulassungsfiktion) Bayer. Wassergesetz (BayWG) bzw. § 8 WHG 
einzuholen. 

Das Einbringen von Stoffen in ein Gewässer, hier das Grundwasser, - z. B. Kellergeschoss 
im Grundwasser - ist nach § 8 Abs. 1 in Verbindung mit § 9 Abs. 1 Satz 4 WHG erlaubnis-
pflichtig, sofern die Bedingungen des § 49 Abs. 1 Satz 2 WHG nicht eingehalten werden. 

Ein Aufstauen des Grundwassers ist aus wasserwirtschaftlicher Sicht und zum Schutz von 
Anlagen Dritter zu vermeiden. Falls der Aufstau 10 cm überschreitet bedarf es neben der 
beschränkten Erlaubnis für die Bauwasserhaltung einer gesonderten Genehmigung. 
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3.2 Altlastenverdachtsflächen 

Im Bereich des geplanten Bebauungsplanes der Gemeinde sind keine Grundstücksflächen 
im Kataster gem. Art. 3 Bayer. Bodenschutzgesetz (BayBodSchG), Stand 14. April 2011 auf-
geführt, für die ein Verdacht auf Altlasten oder schädliche Bodenveränderungen besteht. 

Dem Amt liegen keine Informationen über weitere Altlasten oder Verdachtsflächen in diesem 
Bereich vor. Ob geplant ist, bei der Fortschreibung des Katasters Flächen aufzunehmen, die 
im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegen, ist beim zuständigen Landratsamt zu er-
fragen.  

Sollten bei den Aushubarbeiten organoleptische Auffälligkeiten des Bodens festgestellt wer-
den, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist unverzüglich das 
Landratsamt zu benachrichtigen (Mitteilungspflicht gem. Art. 1 BayBodSchG). Der Aushub ist 
z. B. in dichten Containern mit Abdeckung zwischenzulagern bzw. die Aushubmaßnahme ist 
zu unterbrechen bis der Entsorgungsweg des Materials geklärt ist.  

Bei der Baugrunderkundung zum Bebauungsplan wurden in einer Oberbodenmischprobe 
leicht erhöhte Gehalte an Mineralölkohlenwasserstoffen festgestellt, mit dem Zuordnungs-
wert Z1.1 nach Leitfaden Verfüllung von Gruben und Brüchen sowie Tagebauen. Bei geplan-
ten Entsorgungen des Oberbodens ist dies zu beachten. 

3.3 Wasserversorgung 

Sämtliche Neubauten sind an die zentrale Wasserversorgungsanlage anzuschließen. Die 
hierzu erforderliche Wasserverteilung ist so auszuführen, dass ausreichende Betriebsdrücke 
über die öffentliche Anlage gewährleistet sind.  

3.4 Abwasserentsorgung 

3.4.1 Häusliches Schmutzwasser 

Sämtliche Bauvorhaben sind vor Bezug an die zentrale Abwasseranlage, wenn möglich im 
Trennsystem, anzuschließen. Die Dichtheit der Grundstücksentwässerungsanlagen ist vor 
Inbetriebnahme nachzuweisen. 

Wir weisen an dieser Stelle auf den hohen vermuteten Fremdwasseranfall innerhalb der 
Entwässerungsanlage und den daran geknüpften Handlungsbedarf hin (Zustandserfassung 
und Sanierungskonzept).  Zusätzliche hydraulische Belastungen für das Kanalnetz und die 
Kläranlage durch eingeleitetes Niederschlagswasser sollten soweit wie möglich vermieden 
werden. 

3.4.2 Niederschlagswasserbeseitigung 

Eine Gesamtplanung für eine schadlose Niederschlagswasserbeseitigung im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes ist nachzureichen.  

Entsprechende Informationen finden Sie auf der Homepage des Wasserwirtschaftsamt 
Weilheim im Bereich Service/Veröffentlichungen. 

Wasserwirtschaftliches Ziel ist die naturnahe Bewirtschaftung des Niederschlagswassers. 
Zur Vermeidung von Abflussbeschleunigungen soll Niederschlagswasser möglichst nicht 
gesammelt und in Oberflächengewässer eingeleitet werden. 

Daher werden die Festsetzungen des Bebauungsplanes zur Bodenver- bzw. Bodenentsiege-
lung (unter Pkt. 11.2) ausdrücklich begrüßt. 

Es soll angestrebt werden, dass Niederschlagswasser von befestigten Siedlungs- und Ver-
kehrsflächen möglichst dezentral entsorgt und vorzugsweise versickert wird. 

Eine Versickerung setzt eine ausreichende Aufnahme- und Sickerfähigkeit des Untergrundes 
vor Ort voraus. Gemäß Baugrundgutachten liegen jedoch bindige, wenig durchlässige Böden 
und teilweise sehr geringe Grundwasserflurabstände vor. Eine Versickerung von Nieder-
schlagswasser ist daher nicht möglich.   
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Erschwerend kommt das teilweise hängige Gelände hinzu, welches, zusammen mit ungüns-
tigen Untergrundverhältnissen, bei einer gezielten Einleitung von gesammeltem Nieder-
schlagswasser evtl. zu Problemen bei den Unterliegern führen könnte. 

Wenn eine Versickerung nicht möglich ist kann das Niederschlagswasser in ein Oberflä-
chengewässer eingeleitet werden. Dafür gelten die technischen Regeln zum schadlosen Ein-
leiten von gesammeltem Niederschlagswasser in oberirdische Gewässer –TRENOG- in Ver-
bindung mit dem DWA-Merkblatt 153 und ggf. dem DWA-Arbeitsblatt 117. Werden die darin 
genannten Bedingungen nicht eingehalten, ist beim Landratsamt Weilheim-Schongau eine 
wasserrechtliche Genehmigung zu beantragen. 

Zur Beurteilung ob die Niederschlagswasserbeseitigung erlaubnisfrei erfolgen kann, wird die 
Anwendung des Programms BEN empfohlen. Dieses ist im Internet-Angebot des LfU 
http://www.lfu.bayern.de/index.htm zu finden unter: > Themen: Wasser (Abwasser / Nieder-
schlagswasser) > Programm BEN. Der vollständige URL lautet: 
http://www.lfu.bayern.de/wasser/ben/index.htm 

Entsprechende Informationen finden Sie auf der Homepage des Wasserwirtschaftsamt Weil-
heim im Bereich Service/Veröffentlichungen. 

Im hängigen Gelände entsprechen Versickerungsanlagen nur dann den Regeln der Technik, 
wenn der Nachweis erbracht wird, dass weder Dritte noch das Wohl der Allgemeinheit durch 
die Anlage negativ beeinflusst werden. 

Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre mit Extremniederschlagsereignissen sollte gera-
de bei einer Hanglage mit wenig sickerfähigem Untergrund ein besonderes Augenmerk auf 
die Höhenfestsetzung der Fußbodenoberkante Erdgeschoss gelegt werden, damit bei einem 
Starkregenereignis das Wasser nicht ins Haus läuft. 

4. ZUSAMMENFASSUNG 

 

Wir bitten die Stadt eine Gesamtplanung für eine schadlose Niederschlagswasserbeseiti-
gung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes nachzureichen.  

Wir bitten nach Abschluss des Verfahrens uns eine Ausfertigung des rechtskräftigen Bebau-
ungsplanes (möglichst digital) zu übermitteln. 

Das Landratsamt Weilheim-Schongau erhält eine Kopie des Schreibens. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 
gez. 
 
Müller 
 
 

 

http://www.lfu.bayern.de/wasser/ben/index.htm

